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§ 15 AM-VO Verwendung
 AM-VO - Arbeitsmittelverordnung
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1. (1)Durch geeignete Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen ist für das sichere Zuführen und Abführen von

Werkstücken und Werkstoffen zu sorgen. Soweit sich aus § 35 Abs. 1 Z 2 ASchG in Verbindung mit der

Bedienungsanleitung und aus dem 2. Abschnitt dieser Verordnung nicht etwas anderes ergibt, gilt Folgendes:

1. 1.Werkstücke, die auf Grund der beim Bearbeitungsvorgang entstehenden Kräfte nicht mit der Hand

gehalten oder geführt werden können, sind in geeignete Spann- oder Halteeinrichtungen der Arbeitsmittel

einzuspannen, oder es sind andere geeignete Einrichtungen gegen ein Wegschleudern der Werkstücke zu

verwenden.

2. 2.Einzuspannende Werkzeuge und Werkstücke sind so zu befestigen, dass sie sich beim Arbeitsvorgang

nicht lösen können.

3. 3.Beim Bearbeiten kleiner oder schmaler Werkstücke, die den Werkzeugen von Hand zugeführt werden,

sind geeignete Halte-, Spann- oder Zuführungsvorrichtungen zu verwenden.

4. 4.Beim Bearbeiten langer Werkstücke, die den Werkzeugen von Hand zugeführt werden, sind nach

Erfordernis geeignete Auflageeinrichtungen zu verwenden.

5. 5.Wenn ein Zuführen, Nachstopfen, Nachdrücken, Abstreifen, Abstoßen oder Entfernen der zu

bearbeitenden Werkstücke oder der zu verarbeitenden Werkstoffe von Hand aus erforderlich ist, sind

geeignete Hilfsmittel, wie Schiebeladen, Stößel oder Zangen, zu verwenden.

2. (2)Arbeitsmittel sind auszuschalten, wenn dies zur Vermeidung einer Gefährdung der ArbeitnehmerInnen

erforderlich ist. Soweit sich aus § 35 Abs. 1 Z 2 ASchG in Verbindung mit der Bedienungsanleitung und aus dem 2.

Abschnitt dieser Verordnung nicht etwas anderes ergibt, gilt Folgendes:

1. 1.Arbeitsmittel, die eine dauernde Beobachtung des Arbeitsvorganges aus Sicherheitsgründen erfordern,

sind bei Verlassen des Arbeitsplatzes auszuschalten.

2. 2.Arbeitsmittel, deren Wiederanlaufen nach einem Energieausfall zu einer Gefahr für ArbeitnehmerInnen

führen kann, sind bei Energieausfall auszuschalten.

3. 3.Handgeführte motorisch angetriebene Arbeitsmittel dürfen nur bei stillstehendem Werkzeug abgelegt

werden.

4. 4.Fahrbare Maschinen sowie Maschinen, die bei der Verwendung mit der Hand gehalten werden, dürfen nur

in ausgeschaltetem Zustand transportiert werden.

3. (3)Späne, Splitter oder Abfälle aller Art dürfen aus der Nähe bewegter Teile, Werkzeuge oder Werkstücke nicht mit

der Hand entfernt werden. Es sind geeignete Hilfsmittel zu verwenden. Zum Entfernen dürfen nur solche

Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, an deren Griffen ein Hängenbleiben nicht möglich ist.

4. (4)Für den Fall, dass aus fertigungstechnischen Gründen einzelne bestimmte Arbeitsvorgänge auf Arbeitsmitteln

nur durchgeführt werden können, wenn vorübergehend Schutzeinrichtungen ganz oder teilweise abgenommen

oder außer Wirksamkeit gesetzt sind, gilt abweichend von § 35 Abs. 1 Z 4 und 5 ASchG Folgendes:

1. 1.Es sind geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen und durchzuführen.

2. 2.Die Durchführung dieser Schutzmaßnahmen ist zu überwachen.

3. 3.Es dürfen für die Durchführung dieser Arbeitsvorgänge nur eigens beauftragte ArbeitnehmerInnen

herangezogen werden.

4. 4.Diese ArbeitnehmerInnen sind vor Beginn der Arbeiten besonders zu unterweisen.

5. 5.Nach Beendigung solcher Arbeitsvorgänge darf erst weiter gearbeitet werden, wenn die

Schutzeinrichtungen wieder angebracht und wirksam sind.

5. (5)Arbeiten unter beweglichen oder an gehobenen Arbeitsmitteln oder unter Teilen derselben dürfen nur

durchgeführt werden, wenn diese Arbeitsmittel oder Teile in geeigneter Weise gegen unbeabsichtigtes Bewegen

gesichert sind.

6. (6)Geschlossene Behälter dürfen nur dann erhitzt werden, wenn das Entstehen einer gefahrbringenden

Druckerhöhung durch entsprechende Schutzmaßnahmen verhindert ist.
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